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- Öffentliche Bekanntmachung - 
 

 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  50667 Köln, den 10.05.2016 
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -   

FLURBEREINIGUNG HAMBACH-WEST  Zeughausstr. 2 - 10 

Az.:  – 33.45 – 14063 –  Tel.: 0221-147-2033 
 
 

FESTSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER WERTERMITTLUNG 
 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereini-

gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der Wertermittlung für die dem 

Flurbereinigungsverfahren auf Grund der Änderungsbeschlüsse 9 bis 18 unterliegenden Flur-

stücke so festgestellt, wie sie am 08.12.2015 bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude 

Blumenthalstr. 33, 50670 Köln, ausgelegen haben und von Bediensteten der Bezirksregierung 

erläutert worden sind. 

Gründe 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und ge-

rechtfertigt. Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme 

für die Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert 

worden, Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht erhoben worden. 

Rechtsbehel fsbe lehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekannt-

machung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturge-

setzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können 

Sie den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der In-

ternet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP. 

Hinweise: 

• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedin-

gungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 

www.egvp.de aufgeführt.  

• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 

Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 

 Im Auftrag 

 (LS) gez. Frauenrath 

 (Regierungsvermessungsdirektorin) 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln veröf-
fentlicht unter: 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html 
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________________________________________________________________________  
 

 
Öffentliche Bekanntmachung  

über die Beschlüsse und dem Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Bergheim zum 
Bebauungsplan Nr. 9/Oberaußem - Aufhebung - 

 
Der Rat der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 04.07.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem.§ 4 (1) BauGB zur Aufhebung 
des Bebauungsplans Nr. 9/Oberaußem eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen und die dazu vom Ausschuss für Planung 
und Umwelt am 01.02.2016 auf der Grundlage der Stellungnahmen der Verwaltung gefassten Beschlüsse werden nach erneuter 
Prüfung vom Rat der Kreisstadt Bergheim bestätigt. 
Die diesbezügliche Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 9/Oberaußem eingegangenen Stellungnahmen 
werden zur Kenntnis genommen. Den Stellungnahmen und Beschlussvorschlägen der Verwaltung wird zugestimmt. 
Die diesbezügliche Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 9/Oberaußem einschließlich aller Änderungen wird beschlossen. 
Plangeltungsbereich: 
Der Plangeltungsbereich wird durch den Übersichtsplan (Anlage 1) und geometrisch eindeutig durch den Bebauungsplan Nr. 
9/Oberaußem bestimmt. 
 
Zielsetzung: Mit den o.g. Beschlüssen soll über die im Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen 
entschieden und die Aufhebung des Bebauungsplans beschlossen werden. 
 
Die Begründung inkl. Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung zu dem o.g. Aufhebungsverfahren liegen bei der 
Kreisstadt Bergheim, Abteilung 6.1 "Planung und Umwelt", Bethlehemer Straße 9-11, 1.Etage, 50126 Bergheim, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt der Begründungen und der zusammenfassenden Erklärung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: Gemäß § 215 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2141), in der zzt. geltenden 
Fassung, wird darauf hingewiesen, dass  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-schriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-planes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von entsprechenden Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.  
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Der Satzungsbeschluss, Ort und Zeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt die Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 9/Oberaußem  gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB in Kraft. 
 
Übereinstimmungserklärung: Nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut der vorstehenden Beschlüsse mit den v. g. Beschlüsse des Rates übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
BekanntmVO verfahren worden ist.  
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________________________________________________________________________  
 

 
 

 
  
 
Bergheim, den 08.07.2016 

gez. Maria Pfordt, Bürgermeisterin 

 

-unmaßstäblich- 
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________________________________________________________________________  
 

Öffentliche Bekanntmachung 

über die Beschlüsse des Rates der Kreisstadt Bergheim vom 14.03.2016 zu den 

Bebauungsplänen Nr. 247/Bm und Nr. 277/Bm „Bahnhof Bergheim“ 

 

Der Rat der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 14.03.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Der Beschluss des Rates der Kreisstadt Bergheim zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 247/Bm vom 15.12.2008 wird aufgehoben (siehe 

Anlage 1). 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 277/Bm „Bahnhof Bergheim“ wird gem. § 2 (1) BauGB beschlossen. 

 

Plangeltungsbereich (siehe Anlage 2): 

Der Plangeltungsbereich wird durch den beigefügten Übersichtsplan näher bestimmt. Der Übersichtsplan ist Bestandteil des Beschlusses.  

 

Der vorstehende Beschluss des Rates der Kreisstadt Bergheim wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) - in der zzt. geltenden Fassung - in Verbindung mit § 25 der Hauptsatzung der 

Kreisstadt Bergheim vom 28.08.1996 - in der zzt. geltenden Fassung - öffentlich bekannt gemacht. 

 

Zielsetzung  Unter Berücksichtigung der in § 1 (5) BauGB verankerten Oberziele werden mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 

277/Bm „Bahnhof Bergheim“ insbesondere folgende städtebauliche und umweltbezogene Zielsetzungen verfolgt: 

- Stärkung der Bergheimer Innenstadt durch Bereitstellung zusätzlicher qualifizierter Verkaufsflächen innerhalb des zentralen  

     Versorgungsbereichs 

-   Verknüpfung und Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs (Busbahnhof/DBHaltepunkt) 

-   Aufwertung des Entrees zur Innenstadt 

-   Neuordnung der Park+Ride-Parkplätze 

 

Übereinstimmungserklärung: Nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der 

vorstehenden Beschlüsse mit den v. g. Beschlüssen des Rates übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden 

ist.  
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(Anlage1)  
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________________________________________________________________________  
 

(Anlage 2) 

 
  

Bergheim, den 08.07.2016 

gez. Maria Pfordt, Bürgermeisterin 
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Ö f f e n t l i c h e 
B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

 
   

 
Gestaltungssatzung der Stadt Bedburg 

für die Geltungsbereiche der aufzuhebenden Bebauungspläne Nr. 19 / Kaster – 
Ortslage Kaster um die „Morkener Straße“ / „Schützendelle“ und Nr. 27 / Kas-
ter – Ortslage Königshoven um die „Josef-Schnitzler Straße“ / obere „Talstra-

ße“ (außer 6. Änderung) gemäß § 86 Abs. 1 BauO NRW 
vom 07.07.2016 

 
hier: Bekanntmachung der Gestaltungssatzung gem. § 86 Abs. 1 der Bauord-

nung NRW mit Bekanntmachungsanordnung vom 20.07.2015 
 

 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Der Rat der Stadt Bedburg fasst zur Sicherstellung einer städtebaulich geordneten 
und homogenen Fortentwicklung des Ortsbildes den Satzungsbeschluss über die 
Gestaltung von baulichen Anlagen (Gestaltungssatzung) für die Plangebiete der - 
aufzuhebenden - Bebauungspläne Nr. 19 / Kaster und 27 / Kaster gem. § 86 Abs. 1 
BauO NRW, in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 
256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) mit den im beigefügten Dokument ‚Gestaltungssatzung‘ genannten Regelungs-
inhalten.  
 
Die Bebauung und Entwicklung der Wohngebiete im Bereich der Umsiedlungsberei-
che Morken / Harff, Epprath sowie Königshoven sind seit geraumer Zeit abgelaufen. 
Hierzu zählen auch die Bereiche der Bebauungspläne Nr. 19 / Kaster (Schwerpunkt: 
Schützendelle, „untere“ Morkener Straße, Am Zelenberg -teilw.-, Jülicher Straße) 
sowie Nr. 27/Kaster (Schwerpunkt: südliche Josef-Schnitzler-Straße, Ginnerstraße -
teilweise-, „obere“ Talstraße, Im Hamm, südliche Pannengasse, Heidklift, Vom-Stein-
Straße). 
 
Die im Rahmen der Umsiedlung stattgefundene großzügige Grundstücksparzellie-
rung und des damit verbundenen Bauplanungsrechtes (BP Nr. 19/Kaster und Nr. 
27/Kaster) divergiert mit den heutzutage sich gewandelten Bedürfnissen nach kleine-
ren Baugrundstücken. Insbesondere durch die alternde Bevölkerung und Verknap-
pung an Wohnraum ist auch für das hiesige Stadtgebiet ein Trend hin zu kleineren 
Grundstücken, mit entsprechend geringerem Pflegeaufwand, sowie durch Verdich-
tung festzustellen. Anfragen aus der Bevölkerung nach weiteren Bebauungs- oder 
Erweiterungsmöglichkeiten im Bestand mussten in der Vergangenheit wiederholt 
negativ beschieden werden, obwohl sie aus städtebaulicher Sicht im Sinne einer be-
hutsamen Nachverdichtung sinnvoll wären. 
 
Aus diesen Gründen wurde die Aufhebung der beiden Bebauungspläne Nr. 19 / Kas-
ter und Nr. 27 / Kaster  beschlossen und umgesetzt. Nunmehr regelt sich die bau-
planungsrechtliche Zulässigkeit (insb. hinsichtlich der Art der Nutzung, Gebäudeku-
batur, Höhenentwicklung und Lage der Gebäude) nach der vorhandenen Umge-
bungsbebauung gemäß § 34 BauGB. Darüber hinaus empfiehlt es sich, aus städte-
baulichen Gründen sowie zur Wahrung des homogenen Ortsbildes ein Mindestmaß 
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an Regelungen zur Einhaltung bestimmter gestalterischer Festsetzungen mittels ei-
ner sogenannten „Gestaltungssatzung“ nach § 86 Abs. 1 BauO NRW zu treffen. Die-
se sichert zusammen mit den bauplanungsrechtlichen Regelungen des § 34 BauGB 
einen gewissen Rahmen für die zukünftige Gestaltung der Bedburger Wohngebiete. 
Dabei wird einerseits die flexible Weiterentwicklung des Gebäudebestandes ermög-
licht und andererseits ausufernde, gestalterisch nicht vertretbare Fehlentwicklungen 
vermieden. Der vorhandene Bestandsschutz von bereits bestehenden Gebäuden 
und Anlagen wird dabei nicht berührt. 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird ergänzend auf die abge-
druckten Übersichtspläne verwiesen. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Gestaltungssatzung wird hiermit gemäß § 86 Abs. 1 der Bauordnung NRW 
(BauO NRW) i.V.m. § 4 BekanntmVO und § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut 
der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 
05.07.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 
 
Die Verfahrensunterlagen zur Aufstellung der Gestaltungssatzung können ab sofort 
bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 
50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 
Uhr bis 12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über 
den Inhalt des Verfahrens zur Aufstellung der Gestaltungssatzung wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt. 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt die Gestaltungssatzung  gemäß § 86 
Abs. 1 BauO NRW in Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Bedburg, 07.07.2016 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Sascha Solbach 
(Sascha Solbach)                     
        
 
 
 
 

Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 19 / Kaster inkl. 
seiner Änderungen Nrn. 1 bis 3 und der im Anschluss geltenden Gestaltungs-

satzung 
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Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 27 / Kaster inkl. 
seiner Änderungen Nrn. 1 bis 13 (außer der 6. Änderung) und der im Anschluss 

geltenden Gestaltungssatzung 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt: Rhein-Erft-Kreis, 994/08 

 
 

23



 

medi780 / X:\Dateien (Dienstlich)\Bp 19 Ka Aufhebung\Gestaltungssatzung\Gestaltungssatzung  Bp 19 und 27.docx 

 
Gestaltungssatzung der Stadt Bedburg 

für die Geltungsbereiche der aufzuhebenden Bebauungspläne Nr. 19 / Kaster – 
Ortslage Kaster um die „Morkener Straße“ / „Schützendelle“ und Nr. 27 / Kaster 
– Ortslage Königshoven um die „Josef-Schnitzler Straße“ / obere „Talstraße“ 

(außer 6. Änderung) gemäß § 86 BauO NRW 
vom 28.06.2016 

 
Aufgrund des § 81 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-
desbauordnung - (BauO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), und des § 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung 
am 28.06.2016 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Präambel 
 
Die Pflege und Weiterentwicklung des Ortsbildes der Bedburger Wohngebiete ist ein 
gestalterisches, städtebauliches und gesellschaftliches Anliegen von besonderer Be-
deutung, an dem ein wesentliches öffentliches Interesse besteht. Die vorhandene 
Wohnbebauung ist gleichsam identitätsstiftend für die bisherige Siedlungshistorie 
und soll dabei prägend für eine ortsbezogene, zukunftsgerichtete Entwicklung sein. 
Dabei sollen zeitgemäße Ansprüche an die baulichen Anlagen in seiner Gestaltung 
und Ausnutzbarkeit angemessen berücksichtigt werden. Dieser Entwicklungsrahmen 
soll durch die vorliegende Satzung unterstützt werden. 
 
 

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Umgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche ist als rote Umrandung in den 
angehängten Übersichtskarten (Anlagen 1 und 2) dargestellt. Die Karten sind Be-
standteil dieser Satzung. 
 

§ 2 - Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung gilt für alle Vorhaben, die nach der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, in der jeweils gültigen Fassung, genehmigungspflichtig sind. 
Hierzu zählen unter anderem Neubauten, An- oder Umbauten. Sie gilt auch für ge-
nehmigungsfreie Vorhaben gemäß § 65 BauO NRW. 
 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht anzuwenden, wenn in Bebauungsplä-
nen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches abweichende Festsetzungen über 
die Gestaltung baulicher Anlagen getroffen sind. 
 
(3) Abweichende Anforderungen aufgrund der Bestimmungen des Denkmalschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) bleiben durch diese Gestaltungssat-
zung unberührt. Insbesondere wird für Maßnahmen, welche die Tatbestandsmerk-
male des § 9 DSchG NRW erfüllen, die denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
durch diese Satzung nicht ersetzt. 
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§ 3 - Dachgestaltung 
 
(1) Die folgenden Vorschriften zur Dachgestaltung beziehen sich auf die Geltungsbe-
reiche der aufzuhebenden Bebauungspläne Nr. 19 / Kaster und 27 / Kaster in den als 
Anlage 1 und 2 beigefügten Übersichtskarten, mit Ausnahme des blau umrandeten 
Bereichs („Gebiet mit überwiegend Flachdächern“) der als Anlage beigefügten Über-
sichtskarten Nr. 3 und Nr. 4.   
 
(2) Für Hauptdächer der Hauptanlagen sind nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- oder 
Zelt- und Pultdächer mit einer Dachneigung von 25° - 55° zugelassen. Untergeordne-
te Dachteile wie Zwerchgiebel, Gauben sowie Anbauten bis zu einer Fläche von 1/3 
der Gesamtgebäudegrundfläche sowie Nebenanlagen und Garagen dürfen auch mit 
einer geringeren Dachneigung oder als Flachdach ausgeführt werden. 
 
(3) Die Summe der Zwerchgiebel, Gauben, sonstigen Dachaufbauten und Dachein-
schnitte darf 3/4 der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten. 
 
(4) Die Dacheindeckungen sind in den Farbtönen der RAL-Skala ‚dunkelbraun‘ bis 
‚schwarz‘ oder ‚grau‘ (außer RAL 7034 und RAL 7035) bis ‚schwarz‘ zulässig. Andere 
Farbtöne können im Einzelfall unter Wahrung des Ortsbildes unter Berücksichtigung 
umliegender Farbtöne als Ausnahme zugelassen werden. 
 

§ 4 - Einfriedungen 
 
(1) Grundstückseinfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen im Vorgartenbereich 
sind ausschließlich bis zu einer maximalen Höhe von 1,0 m zulässig. Als Vorgarten-
bereich gilt dabei der Bereich zwischen der Flucht der Hauptanlage und der nach 
örtlicher Verkehrsauffassung vorhandenen Zufahrts- bzw. Zugangsseite der zugehö-
rigen Erschließungsanlage. 
 
(2) An übrigen Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedun-
gen als offene Zaunkonstruktionen bis zu 2,00 m Höhe zulässig. Als offene 
Zaunkonstruktionen gelten solche mit einem Lochanteil von mindestens 50 % pro m² 
Zaunfläche. Andersartige Einfriedungen sind mind. 0,75 cm von der Grundstücks-
grenze abzurücken und dauerhaft zur Verkehrsfläche hin abzupflanzen. 
 

§ 5 - Bestehende bauliche Anlagen 
 
(1) Für rechtmäßig bestehende bauliche Anlagen, die vor Inkrafttreten dieser Sat-
zung genehmigt wurden oder materiell legal vorhanden waren, gelten die Vorschrif-
ten dieser Satzung erst bei Änderung, wie Vergrößerung oder Verkleinerung sowie 
Erneuerung der Anlagen.  
 
(2) Etwaige zivilrechtliche Ansprüche und Regelungen, insbesondere die des Nach-
barrechtsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, in der jeweils geltenden Fas-
sung, NachbG NRW bleiben unberührt. 
 

§ 6 Abweichungen – Ausnahmegenehmigungen 
 
(1) Von den Vorschriften dieser Satzung kann in besonders begründeten Fällen ge-
mäß § 86 Abs. 5 BauO NRW in Verbindung mit § 73 BauO NRW eine Abweichung 
erteilt werden. 
 
(2) Insbesondere können Abweichungen bei der max. Höhe und des zulässigen 
Lochanteiles zugelassen werden, wenn zwingende eigentumsrechtliche Gründe oder 
Gründe des Allgemeinwohls dies erfordern. 
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§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen der Festsetzungen der §§ 3 und 4 dieser Satzung 
Maßnahmen durchführt beziehungsweise unterlässt oder abweichende hiervon um-
setzt. 
 
(2) Diese Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 84 Abs. 3 BauO NRW mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000,- Euro im Falle des Vorsatzes und bis zu 25.000,- Euro bei 
Fahrlässigkeit geahndet werden. Ergänzend gelten Vorschriften des OWiG (Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten des Bundes). 
 

§ 8 - Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Rhein-
Erft-Kreises in Kraft. 
 
(2) Sonstige für den Geltungsbereich dieser Satzung bestehende gestalterische 
Festsetzungen und Satzungen im Sinne des § 86 BauO NRW, die nicht Bestandteil 
eines Bebauungsplans sind, treten mit Inkrafttreten dieser Satzung außer Kraft. 
 

§ 9 - Anlagen 
 
 

 
Übersichtskarte 1: Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 19 / Kaster und der im 
Anschluss geltenden Gestaltungssatzung 
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Übersichtskarte 2: Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 27 / Kaster (außer 6. Ände-
rung) und der im Anschluss geltenden Gestaltungssatzung 

 

 

 

 

 
Übersichtskarte 3: Dachformen im Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes Nr. 19 / Kaster 
und der im Anschluss geltenden Gestaltungssatzung 
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Übersichtskarte 4: Gebiet mit überwiegend Flachdächern im Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebau-
ungsplanes Nr. 19 / Kaster 

28



 
 

Ö f f e n t l i c h e 
B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

 
   

 
Bebauungsplan Nr. 19 / Kaster  

- Ortslage Kaster um die „Morkener Straße“ / „Schützendelle“ mit dem Ziel der 
Aufhebung inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 3 - 

vom 07.07.2016 
 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  
Baugesetzbuches (BauGB) mit Bekanntmachungsanordnung vom 
20.07.2015 

 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 19 / Kaster - Ortslage Kaster um die „Mor-
kener Straße“ / „Schützendelle“ mit dem Ziel der Aufhebung inkl. seiner Änderungen 
Nrn. 1 bis 3 wird nebst Begründung und dazugehörigen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I 
S. 1722), als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 / Kaster liegt im westlichen Teil-
bereich des Ortsteiles ‚Kaster‘. Der Plangeltungsbereich betrifft im Wesentlichen die 
Flächen der Grundstücke im Bereich der Straße „Schützendelle“ sowie der unteren 
„Morkener Straße“ sowie der Straßen „Am Zelenberg“ und „Jülicher Straße“. Der 
Plangeltungsbereich umfasst insgesamt Flächen von ca. 14,6 ha und wird nördlich 
durch die „St.-Rochus-Straße“ (K 36), östlich durch die Straße „Messweg“ und süd-
lich durch die „August-Macke-Straße“ begrenzt.  
 
Der Ortsteil Kaster ist maßgeblich vorrangig durch in offener Bauweise entstandener 
Wohnhausbebauung in ein- bis zweigeschossiger Bauweise und  großdimensionier-
ten Gartengrundstücke geprägt. Überwiegend in den 1970er-Jahren als hauptsächli-
ches auspendlerreiches Wohnquartier geplant und entwickelt, sind heutzutage ge-
wachsene homogene Wohnstrukturen mit hohem Aufenthaltswert Kennzeichen. Die 
seinerzeitige städtebaulich ordnende Ausweisung an überbaubaren Grundstücksflä-
chen mit teilweise stark differierenden Maßen und versetzte Anordnung entbehrt 
heutigen Ansprüchen und städtebaulichen Überlegungen. Die GRZ (Grundflächen-
zahl) wird unabhängig von der Geschossigkeit mit 0,4 und die GFZ (Geschossflä-
chenzahl) mit 0,8, festgesetzt. Dabei gelten jedoch bereichsunterschiedliche zulässi-
ge Dachneigungen sowohl bei ein- als auch bei zweigeschossiger Bauweise. Diese 
Feststellungen behindern heutige und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu einer 
grundstücks- und gebäudeoptimierten Bebauung. Dies im Zusammenhang mit dem 
Gebot zur Schonung sonstigen Freiraumes bei gleichzeitig gebotener innerörtlicher 
Nachverdichtung mit schonendem Bodenverbrauch kann daher bei der aktuellen 
Rechtslage nicht entsprochen werden. Insofern besteht hier Handlungsbedarf. 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird ergänzend auf den abge-
druckten Übersichtsplan verwiesen. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Satzungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 19 / Kaster inkl. 
seiner Änderungen Nrn. 1 bis 3 wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) i.V.m. § 4 BekanntmVO und § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut 
der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 
05.07.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 
 
Die Verfahrensunterlagen zur Aufhebung des Bebauungsplans können ab sofort bei 
der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 
Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt. 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 
19 / Kaster inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 3 gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in 
Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder 
eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im 
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
4.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB (vereinfachtes Verfahren): 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen.  
Eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
geht mit dieser Bauleitplanung (Planänderung) nicht einher.  
 

5.  Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter vor. 
Es werden keine Vorhaben realisiert, die der Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht oder nach Landesrecht unterliegen.  

 
6.  Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 
 

Bedburg, 07.07.2016 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Sascha Solbach 
(Sascha Solbach)                     
        
 
 
 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 19 / Kaster inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 3 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt: Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

 
   

 
Bebauungsplan Nr. 27 / Kaster  

- Ortslage Königshoven um die „Josef-Schnitzler-Straße“ / obere „Talstraße“ 
mit dem Ziel der Aufhebung inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 13 (außer dem 

Bebauungsplan Nr. 27 / Kaster, 6. Änderung) - 
vom 07.07.2016 

 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  

Baugesetzbuches (BauGB) mit Bekanntmachungsanordnung vom 
20.07.2015 

 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 27 / Kaster – Ortslage Königshoven um die 
„Josef-Schnitzler-Straße“ / obere „Talstraße“ inklusive seiner Änderungen Nrn. 1 bis 
13 (außer dem Bebauungsplan Nr. 27 / Kaster, 6. Änderung) wird nebst Begründung 
und dazugehörigen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722), als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 / Kaster liegt im westlichen Teil-
bereich des Ortsteiles ‚Königshoven‘, eingebettet in den zu Erschließungszwecken 
genutzten öffentlichen Verkehrsflächen der Pannengasse im Westen, Brunnenstraße 
im Norden, Ginnerstraße im Osten und der St.-Rochus-Straße (K 36) im Süden; er 
umfasst eine Fläche von ca. Fläche 10,2 ha.  
 
Der Ortsteil Königshoven (neu) ist maßgeblich durch die bereits Ende der 1970er-
Jahre eingeleitete Umsiedlung des Ortsteiles Königshoven (alt) geprägt. Als etwa 7 
km südlich des Alt Ortes entstandener Umsiedlungsort wurden vorrangig großdimen-
sionierte Wohnbaugrundstücke in offener Bauweise mit ein- und zweigeschossigen 
Wohnhäusern errichtet. Entsprechend den damaligen Bedürfnissen und Zeitgeistes 
sind entsprechend große Grünstrukturen in Form von Gartenland (überwiegend Ra-
senflächen) entstanden. Die vorzufindenden Grundstücksgrößen sind überwiegend 
homogen mit einer durchschnittlichen Größe von rund 900 qm zugeschnitten und 
vollständig gem. den ursprünglichen Planungen bebaut und entsprechenden Nut-
zungen zugeführt. Das ursprüngliche städtebauliche Erfordernis zur umfassenden 
Reglementierung der im Zuge der Umsiedlung stattgefundenen Neubebauung und 
Entwicklung eines einwohnerstarken neuen urbanen Ortsteiles (Königshoven-Neu) 
ist heutzutage insoweit abgeschlossen. Innerhalb der ortsansässigen Bevölkerung ist 
mittlerweile ein verstärkter Bedarf an Bauflächen innerhalb des Ortsteiles festzustel-
len. Die Ausweisung von neuen Bauflächen in der Peripherie bzw. am Ortsrand wird 
weder durch die überregionale Planung, noch durch das städtebauliche Verständnis 
der Stadt Bedburg gedeckt. Diese Überlegungen führen zu dem Ergebnis, dass auf-
grund der Grundstücksgrößen und –zuschnitte markante Reserveflächen und poten-
zielle Entwicklungsflächen dem Markt zugeführt und zur Deckung der vorhandenen 
Nachfrage zur Verfügung gestellt werden könnten.  
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Die Anwendung des derzeitigen Bauplanungsrechtes in Form des Bebauungsplanes 
Nr. 27 / Kaster inkl. seiner Änderungen lässt eine entsprechende den Bestand nach-
verdichtende Bebauung und Entwicklung jedoch nicht zu.  
 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 27 / Kaster bleiben die vorhandenen 
Nutzungen in Ihrem Bestand unangetastet. Durch Wegfall der entsprechenden Be-
bauungspläne können jedoch bislang nicht weiter bebaubare Grundstücke einer op-
timierten Nutzung und zur Nachverdichtung und damit der Ortsteilstärkung zugeführt 
werden. Insbesondere kann damit auch übergeordneten Planungszielen Rechnung 
getragen werden. 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird ergänzend auf den abge-
druckten Übersichtsplan verwiesen. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 27 / Kaster inkl. 
seiner Änderungen Nrn. 1 bis 13 (außer der 6. Änderung) wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 BekanntmVO und § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Es wird be-
stätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Bedburg vom 05.07.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Be-
kanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die Verfahrensunterlagen zur Aufhebung des Bebauungsplans können ab sofort bei 
der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 
Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt. 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 
27 / Kaster inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 13 (außer der 6. Änderung) gem. § 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder 
eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im 
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
4.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB (vereinfachtes Verfahren): 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen.  
Eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
geht mit dieser Bauleitplanung (Planänderung) nicht einher.  
 

5.  Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter vor. 
Es werden keine Vorhaben realisiert, die der Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht oder nach Landesrecht unterliegen.  

 
6.  Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 
 

Bedburg, 07.07.2016 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Sascha Solbach 
(Sascha Solbach)                     
        
 
 
 
Lageplan Bebauungsplan Nr. 27 / Kaster inkl. seiner Änderungen Nrn. 1 bis 13 

(außer der 6. Änderung) 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt: Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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Bebauungsplan Nr. 31 / Kaster, 1. vereinfachte Änderung  

- südliches Teilgebiet an der Straße „Auf dem Wall“ in der Ortslage Kaster - 
vom 07.07.2016 

 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  

Baugesetzbuches (BauGB) mit Bekanntmachungsanordnung vom 
20.07.2015 

 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 31 / Kaster, 1. vereinfachte Änderung wird der Sat-
zungsbeschluss nebst Begründung und dazugehörigen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I 
S. 1722) gefasst. 
 
Das Bebauungsplangebiet Nr. 31 / Kaster liegt in der Gemarkung Kaster, Flur 3, am 
nördlichen Stadtrand von Bedburg im Ortsteil Kaster, unmittelbar westlich der histori-
schen Altstadt Alt-Kaster und grenzt östlich an eine öffentliche Grünanlage. Der Än-
derungsbereich ist bereits überwiegend versiegelt und mit zwei Wohnhäusern be-
baut. Ein schmales Grundstück stellt sich noch als unbebaute Gartenfläche dar. Das 
östlichste Grundstück ist ebenfalls noch nicht bebaut, jedoch als Schotterfläche teil-
versiegelt und wird als Lager- und Parkplatzfläche genutzt.  
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird ergänzend auf den abge-
druckten Übersichtsplan verwiesen. 
 
Für den südlichen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 in Bedburg-Kaster zwi-
schen den Straßen Auf dem Wall und Hauptstraße soll, den Zielen der Innenentwick-
lung entsprechend, die überbaubare Grundstücksfläche erweitert werden.  
Zur Umsetzung des Vorhabens ist eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 er-
forderlich, der in diesem Bereich drei einzelne Baufelder südlich der Straße „Auf dem 
Wall“ vorsieht. Aufgrund von geänderten städtebaulichen Rahmenbedingungen und 
zur Flexibilisierung der künftigen Bebaubarkeit sollen nun die drei einzelnen Bau-
fenster zu einer die bisherigen Baufenster umfassenden durchgängigen überbauba-
ren Grundstücksfläche geändert werden. 
Ziel dieser Änderung des Bebauungsplanes ist daher neben  
 
• der Anpassung an die geänderten Wohnbedürfnisse sowie Verbesserung der 

städtebaulichen Situation durch die Erweiterung der überbaren Flächen südlich 
der Straße „Auf dem Wall“ auch die  

• effektivere Ausnutzung vorhandener Flächen und Infrastrukturen. 
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Die Änderung des Bebauungsplanes schafft die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung und ein verträgliches Einfügen in die umgebende Be-
bauung.  
 
Die Grundzüge der Planung werden durch dieses Bauleitverfahren nicht be-
rührt. Ein Vorhaben, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegt wird durch dieses Verfahren nicht vorbereitet oder begründet. 
Ferner liegt keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten von gemeinschaftlicher Be-
deutung, Natura 2000-Gebieten (ehemals FFH-Gebiete [Flora- Fauna- Habitat- Ge-
biete]) oder –Europäischen- Vogelschutzgebieten vor. Die zulässige Grundfläche im 
Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO (Baunutzungsverordnung) von unter 20.000 qm wird 
nicht überschritten. 
Vielmehr handelt es sich um eine Maßnahme zur nachhaltigen Entwicklung des In-
nenbereiches durch Nachverdichtung. Auf ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, eine förmliche Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, auf den Umweltbericht gemäß § 2a BauGB und auf die zusammenfassen-
de Erklärung (vgl. § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB) wird gem. 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 
BauGB verzichtet.  

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 31 / Kaster, 1. vereinfachte Ände-
rung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 Be-
kanntmVO und § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg ortsüblich öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 05.07.2016 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung ab sofort bei der 
Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 Be-
dburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 31 / Kaster, 1. 
vereinfachte Änderung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder 
eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im 
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
4.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB (vereinfachtes Verfahren): 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen.  
Eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
geht mit dieser Bauleitplanung (Planänderung) nicht einher.  
 

5.  Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter vor. 
Es werden keine Vorhaben realisiert, die der Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht oder nach Landesrecht unterliegen.  
 
 

6.  Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 
 

Bedburg, 07.07.2016 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Sascha Solbach 
(Sascha Solbach)                     
        
 
 
 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 31 / Kaster, 1. vereinfachte Änderung 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt: Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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Textliche Festsetzungen:

1.

1.1  der baulichen Anlagen gem.  16 (2) Nr. 4 u.  18 BauNVO i.V.m. 

BauGB

Die  der baulichen Anlagen ist als maximal   

Bezugspunkt festgesetzt.

Bezugspunkt:

Bezugspunkt ist die  der vorgelagerten, endausgebauten Fahrbahnkante

der  in der Mitte des  auf der Grenze zwischen

  und   bilden bzgl. des

Hinweise:

Kampfmittelbeseitigung:

Auf die  des Vorhandenseins von  wird hingewiesen.

Generell sind Bauarbeiten sofort einzu- stellen sofern Kampfmittel gefunden

werden. In diesem Fall ist die   der
Kampfmittelbeseiti- gungsdienst der Bezirksregierung  oder die 

Erfolgen  Erdarbeiten mit erheblichen mecha- nischen Belastungen wie

Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite
www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittel-

beseitigung/service/index.html.

Bodendenkmalschutz

Beim Auftreten  Bodenfunde oder Befunde - hierzu  auch

 und  in der  Bodenbeschaffenheit - ist die
Gemeinde als Untere  oder das LVR-Amt 

Bodendenkmalpflege im Rheinland,  Nideggen, Zehnthofstr. 45,

52385 Nideggen, Tel.: 02425/ 9039-0, Fax: 02425/ 9039-199,  zu

informieren. Die Anzeigepflicht entsteht nicht erst dann, wenn eindeutig  ist,
dass es sich um Zeugnisse der Geschichte handelt, es  vielmehr, dass dem

Bodendenkmal und Fundstelle sind   zu erhalten. Die

Weisung des LVR-Amtes  Bodendenkmal- pflege  den Fortgang der Arbeiten
ist abzuwarten.

Ein  gegen die Meldepflicht wird mit einem  geahndet  41

DSchG NW).

Grundwasserabsenkungen / Bodenbewegungen

Nach Beendigung der bergbaulichen  ist mit einem

Grundwasserwiederanstieg zu rechnen. Sowohl im Zuge der
Grundwasserabsenkung als auch bei einem  Grundwasseranstieg sind

hierdurch bedingte Bodenbewegungen  Die  der Grund-

 sowie die  von Bodenbe- wegungen sollten bei
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Bebauungsplan Nr. 43 / 6. Änderung  

- Teilbereich „Adolf-Silverberg-Straße“ - 
vom 07.07.2016 

 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  

Baugesetzbuches (BauGB) mit Bekanntmachungsanordnung vom 
20.07.2015 

 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 43 / Bedburg, 6. Änderung – Teilbereich „Adolf-
Silverberg-Straße“ wird der Satzungsbeschluss nebst Begründung und dazugehöri-
gen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722), gefasst. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 43 / Bedburg, 6. Änderung befindet 
sich als Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 43 im Südwesten des Innenstadtbe-
reiches von Bedburg zwischen den Stadteilen Kirdorf, Blerichen, Lipp und dem 
Stadtzentrum. Im Zusammenhang des Siedlungsgefüges der Kernstadt gelegen, 
wird der zu überplanende Bereich im  Westen, Süden und Osten von der Adolf-
Silverberg-Straße gefasst. Im Norden grenzt das Plangebiet direkt an die Albert-
Einstein-Straße sowie an die Wohnbebauung der Marie-Curie-Straße. 
 
Zukünftig sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zwei Mischgebiete (MI) 
gemäß § 6 BauNVO festgesetzt werden. Wesentliches Ziel der Planung ist es dabei, 
den aktuellen städtebaulichen Missstand einer brachliegenden, teils kontaminierten 
Fläche in unmittelbarer Nähe zum sanierten Bahnhofsumfeld zu beseitigen sowie 
den baulichen Bestand entsprechend der vorhandenen Nutzungsstruktur rechtlich zu 
sichern und unter Berücksichtigung der bestehenden Baulandnachfrage eine dies-
bezügliche städtebauliche Entwicklung für das Plangebiet zu ermöglichen. Neben 
der Deckung des Wohnbauflächenbedarfs soll damit insbesondere die Mischung aus 
Wohnen, Versorgen und Arbeiten erhalten und weiter gestärkt werden. 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird ergänzend auf den abge-
druckten Übersichtsplan verwiesen. 
 
Die Grundzüge der Planung werden durch dieses Bauleitplanverfahren nicht 
berührt. Ein Vorhaben, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegt wird durch dieses Verfahren nicht vorbereitet oder begründet. 
Ferner liegt keine Beeinträchtigung von Schutzgebieten von gemeinschaftlicher Be-
deutung, Natura 2000-Gebieten (ehemals FFH-Gebiete [Flora- Fauna- Habitat- Ge-
biete]) oder –Europäischen- Vogelschutzgebieten vor. Die zulässige Grundfläche im 
Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO (Baunutzungsverordnung) von unter 20.000 qm wird 
nicht überschritten. 
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Vielmehr handelt es sich um eine Maßnahme zur nachhaltigen Entwicklung des In-
nenbereiches durch Nachverdichtung. Es findet daher das beschleunigte Verfah-
ren nach § 13a BauGB Anwendung. Auf ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, eine förmliche Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, auf den Umweltbericht gemäß § 2a BauGB und auf die zusammenfassende 
Erklärung (vgl. § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB) wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB verzichtet.  

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 43 / Bedburg, 6. Änderung wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 BekanntmVO 
und § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Be-
schluss des Rates der Stadt Bedburg vom 05.07.2016 übereinstimmt und dass nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung ab sofort bei der 
Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 Be-
dburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 43 / Bedburg, 6. 
Änderung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder 
eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 
BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im 
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
4.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB (vereinfachtes Verfahren): 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen.  
Eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
geht mit dieser Bauleitplanung (Planänderung) nicht einher.  
 

5.  Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter vor. 
Es werden keine Vorhaben realisiert, die der Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht oder nach Landesrecht unterliegen.  
 
 

6.  Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 
 

Bedburg, 07.07.2016 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Sascha Solbach 
(Sascha Solbach)                     
        
 
 
 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 43 / Bedburg, 6. Änderung 
 

 
© Vermessungs- und Katasteramt: Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim vom 14.07.2016 über das  
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 122 Sinnersdorf „Töpferweg“ 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB - 
Bereich: zwischen der Roggendorfer Straße und der Straße Am Theuspfad 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 10.05.2016 hat der Rat der Stadt Pulheim aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

sowie des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. 

NRW.S.666) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) den Bebau-

ungsplan Nr. 122 Sinnersdorf „Töpferweg“ als Satzung beschlossen. 

 

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung unter der Berücksich-

tigung barrierefreien Wohnens sowie für deren Erschließung zu schaffen. Lage und Abgrenzung des Geltungs-

bereiches sind aus dem Übersichtsplan ersichtlich. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvorschriften 

gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in Verbindung mit § 9 (4) BauGB vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) als Bestand-

teil des Bebauungsplanes. 

Dem Bebauungsplan ist gemäß § 9 (8) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 

des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) die Begründung beigefügt, die Bestandteil dieses Beschlusses 

ist. 

 

 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG: 

 

Vorstehender Bebauungsplan Nr. 122 Sinnersdorf „Töpferweg“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 122 Sinnersdorf „Töpferweg“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 122 Sinnersdorf „Töpferweg“ kann mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetz-

buch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 

(BGBl. I S. 1722) ab sofort während der Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 

freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Amt für Stadtentwick-

lung, Stadtplanung und Demografie, Zimmer 2.16, eingesehen werden; über den Inhalt des Bebauungsplanes 

wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

Der Bürgermeister 
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HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 (BGBl. 

I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) über die fristge-

mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 

durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Pulheim, den 14.07.2016  

 

gez. 

Frank Keppeler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang: vom  19.07.2016 

 bis  02.08.2016 
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim vom 14.07.2016 über das Inkrafttreten der Satzung über die Größe, Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von privaten Spielplätzen für Kleinkinder in der Stadt Pulheim 
(Spielplatzsatzung) vom 14.07.2016 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.S.496) 

und der §§ 9 Abs. 2, 86 Abs. 1 Ziffer 3, 84 Abs. 1 Ziffer 20 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 20.05.2014 (GV.NRW.S.294), hat der Rat der Stadt Pulheim in seiner Sitzung am 10.05.2016 folgende 

Satzung beschlossen: 

 
§ 1 — Anwendungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für Spielplätze, die nach § 9 Abs. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(BauO NRW) bei Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen als Einzelanlagen auf dem Baugrundstück zu 

schaffen sind oder als Gemeinschaftsanlage gern. § 11 BauO NRW in unmittelbarer Nähe des Grundstücks  

geschaffen werden. 

 

(2) Die Satzung findet auch Anwendung, soweit bei bestehenden Gebäuden nach § 9 Abs. 2 Satz 5 der Bauord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechende Spielplätze wegen der Gesundheit und zum Schutze 

der Kinder angelegt werden. In diesen Fällen können die Anforderungen an Größe und Beschaffenheit der An-

lagen (§§ 2 und 4 dieser Satzung) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermäßigt werden. 

 
§ 2 — Größe der Spielplätze 
 

(1) Die Größe der Spielplatzflächen richtet sich nach Art und Anzahl der Wohnungen auf dem Baugrundstück. 

Nach ihrer Zweckbestimmung für ständige Anwesenheit von Kindern nicht geeignete Wohnungen, hierzu zäh-

len z.B. solche für Einzelpersonen (Einraumwohnungen, Appartements) oder für ältere Menschen (Altenwoh-

nungen) bleiben bei der Bestimmung der Spielplatzgröße außer Betracht. 

 

(2) Die Größe des nutzbaren Spielplatzes muss mindestens betragen: 

■   bei 2-5 Wohnungen: 30 qm 

■   bei 6-10 Wohnungen: 60 qm 

■   bei 11-15 Wohnungen: 100 qm 

■   bei 16-20 Wohnungen: 150 qm 

 

(3) Bei mehr als 20 Wohnungen ist für jede weitere Wohnung eine Spielfläche von zusätzlich 2 qm zu schaffen. 

Nach Möglichkeit sollen in diesen Fällen mehrere Spielplätze angelegt werden. 

 
§ 3 — Lage der Spielplätze 
 

(1) Die Spielplätze sind so anzulegen, dass sie besonnt, windgeschützt und von den Wohnungen der pflichtigen 

Grundstücke aus einsehbar sind. Spielplätze sind grundsätzlich zu ebener Erde anzulegen. Spielplätze sollen 

nicht mehr als 100 m von den zugehörigen Wohnungen entfernt sein und von den Wohnungen möglichst ohne 

Überquerung öffentlicher und privater Verkehrsflächen erreichbar sein. Spielplätze ab 100 qm Größe sollen von 

Fenstern für Aufenthaltsräume mindestens 10 m entfernt sein. 

Der Bürgermeister 
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(2) Unter den Voraussetzungen von § 3 Absatz 1 dieser Satzung können Spielplätze auch für mehrere Häuser 

oder Grundstücke – jedoch nicht für mehr als 40 Wohnungen – gemeinsam geschaffen werden, sofern die Be-

nutzung durch Eintragung einer Baulast nach § 83 Absatz 1 BauO NRW öffentlich-rechtlich gesichert ist. 

 

(3) Spielplätze sind gegen Anlagen, von denen Gefahren ausgehen können, insbesondere gegen Verkehrsflächen, 

Verkehrs-, Betriebs- und feuergefährliche Anlagen, Gewässer, Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie gegen 

Standplätze für Abfallbehälter so abzugrenzen, dass Kinder ungefährdet spielen können und auch vor Immissi-

onen geschützt sind. Gegen das Befahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen müssen die Spielplätze abge-

sperrt sein. Bei der Einfriedung dürfen dornige Gehölze, Stacheldraht, spitze Stäbe und andere zu Verletzun-

gen führende Materialien nicht verwendet werden. 

 
§ 4 — Beschaffenheit 
 

Die Oberfläche von Spielplätzen ist so herzurichten, dass Kinder gefahrlos spielen können und die Flächen auch 

nach Regenfällen benutzbar bleiben. 
 
§ 5 — Ausstattung 
 

(1) Mindestens 1 qm der Spielfläche je Wohnung ist als Sandspielfläche herzurichten. 

 

(2) Je Spielfläche ist mindestens ein Spielgerät aufzustellen. Spielgeräte (z.B. Kletterbaum, Spielhaus,  

        Schaukel, Rutschbahn) müssen so aufgestellt und beschaffen sein, dass sie von Kindern gefahrlos benutzt 

werden können. 
 

 Spielplätze ab 60 qm Größe: mindestens 2 unterschiedliche Spielgeräte 

 Spielplätze ab 100 qm Größe: mindestens 3 unterschiedliche Spielgeräte 

 Spielplätze ab 150 qm Größe: mindestens 4 unterschiedliche Spielgeräte 

 

(3)    Mit ortsfesten Sitzgelegenheiten (Bänken) für Erwachsene sind auszustatten: 
 

 Spielplätze ab 60 qm Größe: mindestens 2 Bänke 

 Spielplätze ab 100 qm Größe: mindestens 3 Bänke 

 Spielplätze ab 150 qm Größe: mindestens 4 Bänke 

 

(4) Spielplätze ab 100 qm Größe sind mit 2 voneinander getrennten Sandspielflächen auszustatten. 

 

(5) Spielplätze ab 60 qm Größe sollen in einer für Kleinkinder geeigneten Weise, insbesondere durch Bepflanzun-

gen, räumlich gegliedert werden. Bepflanzungen und sonstige der räumlichen Gliederung dienende Einrichtun-

gen sowie Einfriedungen dürfen die nutzbare Mindestgröße der Spielplätze gern. § 2 dieser Satzung nicht ein-

schränken und sie dürfen keine Gefahren für Kinder in sich bergen. 

 

(6) Stark giftige Pflanzenarten dürfen nicht im Bereich der Spielplätze gepflanzt werden. Hierzu zählen in erster 

Linie Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Seidelbast (Daphne merereum), Stechpalme (IIex aquifolium) und 

Goldregen (Labumum anagyroides). 

 

(7) Spielgeräte und Sitzgelegenheiten müssen so aufgestellt und beschaffen sein, dass sie von Kindern gefahrlos 

benutzt werden können. Sie müssenden den einschlägigen Fachnormen, insbesondere der DIN EN 1176, ent-

sprechen. 
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§ 6 — Erhaltung 

 

(1) Spielplätze, deren Zugänge und Einrichtungen sind in benutzbarem und sicherem Zustand zu erhalten. Der 

Spielsand ist bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, auszuwechseln oder reinigen zu lassen. 

 

(2) Spielplätze dürfen nur mit Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ganz oder teilweise beseitigt werden. 

 
§ 7 — Abweichungen 
 

Gemäß § 73 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung NRW kann die Genehmigungsbehörde Abweichungen von dieser Satzung 

zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der nach-

barlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. 

 
§ 8 — Erleichterungen 
 

Von der Anlage einer Spielfläche im Sinne der in § 5 dieser Satzung aufgeführten Maßnahmen kann im Einzelfall 

vorübergehend abgesehen werden, solange nachweislich ein Bedarf an einer Spielfläche für Kleinkinder nicht be-

steht. Die Pflicht zur nachweislichen Freihaltung einer hierfür geeigneten Fläche gemäß den Bestimmungen des § 9 

Abs. 2 S. 1 BauO NRW bleibt hiervon unberührt. 

 
§ 9 — Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)    Wer vorsätzlich oder fahrlässig einen Spielplatz 

 

1. von geringerer als der in § 2 dieser Satzung festgelegten Größe errichtet, 

 

2. nicht entsprechend der Vorschriften der §§ 3, 4 und 5 dieser Satzung anlegt oder herrichtet, 

 

3. seinen Zugang oder seine Einrichtungen entgegen § 6 dieser Satzung nicht in ordnungsgemäßem Zustand 

erhält, 

 

4. ohne Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ganz oder teilweise beseitigt,  

 

handelt ordnungswidrig im Sinne des § 84 Absatz 1 Nr. 20 BauO NRW. 

 

Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt auch, wer die Fertigstellung des geforderten Spielplatzes 

nicht bis spätestens 3 Monate nach Nutzungsaufnahme der ersten Wohnung sicherstellt. 

 

(2)    Gemäß § 84 Absatz 3 Bauordnung NRW kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro 

geahndet werden. 

 
§ 10 — Vorrang von Bebauungsplänen 
 

Weitergehende Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt. 

 
§ 11 — Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.02.2005 außer Kraft. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 

Die vorstehende Spielplatzsatzung der Stadt Pulheim über die Größe, Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Unter-

haltung von privaten Spielplätzen für Kleinkinder in der Stadt Pulheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 

Spielplatzsatzung der Stadt Pulheim tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

vom 23.02.2005 außer Kraft.  

 

Die Satzung liegt ab sofort während der Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Bauordnungsamt, Zimmer 2.03, zur 

Einsicht aus. 

 
 

HINWEISE: 

 

1) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 

Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt 

 

Pulheim, den 14.07.2016 

 

gez. 

Frank Keppeler        

Bürgermeister            
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